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Nr. 52/53 – 65. Jahrgang montag, 21. Dezember 2009 Einzelpreis € 1,40

Die Stadt Regensburg – Amt für Um-
welt-, Natur- und Verbraucherschutz 
– stellte mit Bescheid vom 9.12.2009 
(Az.: Amt 31.4 Bl – 641.4 HWS-A/
Schwabelweis) den Plan für die Er-
richtung eines Hochwasserschutzes 
im Bereich Stadtteil Schwabelweis, 
Stadt Regensburg – Abschnitt A, fest 
(Planfeststellungsbeschluss).

Eine Ausfertigung des Planfeststel-
lungsbeschlusses liegt mit einer 
Rechtsbehelfsbelehrung und einer 
Ausfertigung des festgestellten Plans 
in der Zeit vom 22.12.2009 bis ein-
schließlich 08.01.2010 bei der Stadt 

Regensburg, Amt für Umwelt-, Natur- 
und Verbraucherschutz, Neues Rat-
haus, Minoritenweg 8 - 10, 1. Stock, 
Zi.Nr. 136, 93047 Regensburg, wäh-
rend der Dienststunden

Montag bis Mittwoch von
  8.30 Uhr bis 12.00 Uhr
 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Donnerstag von
 8.30 Uhr bis 13.00 Uhr
 15.00 Uhr bis 17.30 Uhr
Freitag von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr
zur allgemeinen Einsichtnahme aus.

Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt 
der Planfeststellungsbeschluss gegen-
über den übrigen Betroffenen als zu-
gestellt.

Regensburg, 10.12.2009
Stadt Regensburg

Amt für Umwelt-, Natur- und 
 Verbraucherschutz

Im Auftrag

Dr. Schörnig
Ltd. Rechtsdirektor

bekanntmachung
Wasserrechtliches Planfeststellungsverfahren

Hochwasserschutz Regensburg Abschnitt A, stadtteil schwabelweis

Verantwortlich für den Inhalt der Veröffentlichung ist der betr. Verfasser bzw. Einsender. Bezugspreis bei wöchentlich einmaligem Erscheinen monatlich € 5,70 einschl. 
7 % Mehr wertsteuer (= € 0,40). Sonderausgaben sind im Bezugspreis nicht eingeschlossen. Bei Nichterscheinen infolge höherer Gewalt kein Anspruch auf Rückvergütung des 
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